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SHîtfïr. Wteeij. tftmbto.

«ft« m; Abfälle, roelch« ftc^ bet bet Vetarbetlung
on Aluminium ergeben, ftnb ben betreffenben 2Mz=

«jÜ ^ ®toem oom Volltifdhen ©epartemente zu be=

m
®®nben ^Sretfe abzuliefern, fefern fie nicE)l tm eigenen

hm *
verarbeitet roerben unb bai ^olttifche ©epar=

w »
VerotKiqung con Aufnahmen ntd^t für ge»

f„7\ WU. $ie 3BaIztoer!e ftnb gehalten, bie Abfälle
9r n 11 fefigefeßten $rei§grenje anzunehmen. ©ine
^«rloettberung con Abfällen ift meßt geftaitet.
r ®ugro#oerîauf con Allaluminium unb ©amtnel»

9ebunb^ VeroiÜigung ber Aluminium -- Kontrolle

_ 2lït. 6. gßer biefem Befdjluß ober ben com Votttifchen
battement zu beffen Ausführung erlaffetten Vorfdhriften

?«*fanbelt, roirb mit ffr. 50 bis zu St- 20,000
p ufjt ober mit ©efängnti beftraft. ©le beiben ©trafen

uerbunben roerben. Qn befonbern ffallen îann
Bibern bie Konfination ber 2öaren cerfügt merben.

Verfolgung unb Beurteilung ber über-
Hegt ben îantonalen ©ertöten ob. ©er erfte

j.
bei Bunbeigefctsei com 4. gebruar 1853 über

fint ubesftrafretfji ber ©dhroeizerifeßen ©ibgenoffenfcßaft
"bet Antoenbung.

tfffir
" ®^ Ißolttifdje ©epartemeni ift jeboiß be=

^"91. Übertretungen ber com Bunbeirat ober com
epartemeni erlaffenen Vorfcßriften ober ©inzeloerfü»

nngen, geflößt auf 3trt. 6 btercor, in febem einzelnen

toin lungifaHe unb gegenüber jeber einzelnen ber be»

firrtf v ^ßetfonen mit Buße bii auf gr. 10,000 zu be-

etl v bamit bie betreffenben übertretungifälle zu

p.
^btgett ober aber bie ©cßulbigen ben îompetenten

m behörben zur Beftrafung zu übertoeifen. ©er
ç

"Betientfcïjeib bei ©fpartementi ift ein enbgültiger; er
g."9 mit Konfination ber SBaren cerbunben merben.

fi* $olttifct)e ©epartemeni îann ben ©atbeftanb con
i? oui fefifteHen laffen ober aber bie îantonalen Be*

tben mit einer Unterfucßung beauftragen.
Art. 9. ©orceit ber Bunbeiratibefcßluß com 23. ®e=

ww *^16 betreffenb ben fpanbei mit Altmetallen unb

l.^ t abfäUen Heß auf Alumtniumabfätle unb Altalumlni=
"Ostedt, roirb berfelbe aufgehoben.
Art. 10. ©iefer Befcßluß tritt fofort in Kraft.

* *
*

Uttlwuf oott Aluminium, flluminium-fialbfabriliat««
und Abfällen non Aluminium

(Verfügung bei fdjmeijtettfcfien ^otitifdjen ^Departements
nom 11. Stîai 1917.)

loifvf ®ïunb bei Bunbeiratibefcßluffei com 11. SU ai

p, iL ben Betîauf con Aluminium, Aluminium-
vatbfabriîaten, Abfällen oon Alumtnium unb Alt »Alm
"Untum roirb cerfügt:

I- ©te Kontrolle über ben Verlauf non Aluminium,
utmtnium Çalbfabriîaten, Abfällen oon Alumtnium unb

« aluminium uon ber „©eßroeizerifeßen Alumtniunv
«onttoOe« in Bern auigeübt.

ift V
®®" Kontrollorganen bei ^ßolitifcßen ©epartementi

fonu ^'t, ® in ficht in bie Büdner unb Korrefponbenzen

toäbrett
gabriî* unb Sagerräumen zu 9«'

Bpm t®'® Suteilung bei Aluminiumi an bie luläubifcßen

Pt»f "folgt bureß bie genannte Kontrollftclle, roobei

i zur ©rfteHung oon gabriîaten für ben ©ebraueß

op« I" erfter Stnie zu berüdEjtc^tigen ftnb. ©er
KontroDfteHe ift aueß bai ©iipofilionirecßt

vfeub bie £albfabriîate oorbeßalten.
ieho V*« 33etfauf con Alumtnium tn Barren unb

», Süßere BefteUung ober Steferung con BIecß, ©raßt,
"ngen, Aößren unb bergletcßen Çalbfabriïaten ift ber

.Rettung („SJleifterblatt") 103

Aluminium^ Kontrolle zur ©enebmigung zu unterbreiten.
Von fämtlidfen gaïturen ift ihr eine Vrejjlcple jujuftetlen.

5. ©er ^ödhfipreii für geroöhnlidhei 9{obalumlnium
oon 98/99 "/o roirb auf gr. 4.80 per kg feftgefegt, mit
einem ßuf^iag oon 10 Vp. per kg für H-Barren, 20 5Rp.

für 1-Barren unb 30 Vp. für Barren oon befonberer
Feinheit (99/100%).

6. Abfälle, roeldhe nicht im eigenen Betrteb oerroenbet
roerben, müffen zu folgenben fpöchftpretfen an baifenige
SOBalzroerî, rocl^ei bai ^albfabriîat geltefert hat» ab=

gegeben roerben:
Abfälle con Veinalumtniuin : a) faubere BledhabfäHe

gr. 4 25 ; b) ©rehfpäne, golienabfätle gr. 4 —.
Abfälle con Alumtnium Seglerungen oon minbefteni

85 t/o Vetngehalt: a) ®u§ gr. 3.70; b) ©päne gr. 3.—.
©er ^éd^ftpreiê für Altaluminium beträgt gr. 4.—.
©er |)ödhPpreti für fpalbfabritate beträgt gr. 1.—

per kg mehr ali ber §öi|ftpreli für bai enifpredhenbe
Vohalumtnium.

7. .guroiberhanblungen gegen biefe Verfügung roerben
nadh SUtü^gahe bei Bunbeiratihefdbluffei com 11. SJlai
1917 beftraft.

@enierttftaitti unit Sfriegsmabnnfimen.

Qm 3ahïe^beridht bei ©dhroeiz- ©eroetbe»
oereini roirb über biefen ©egenftanb bemerït, baf? bie
berufenen ©irtfdhaftioerbänbe bei geroerblidhen 3JtitteI>

fianbei nid^t immer ober oft nur in ungenügenber SGBeifc

zur Vorberatung ober ÜUlitarbeit bei SRafjnahmen für bie

Aufrechterhaltung ober Verbefferung ber Voltiroirtfdhaft
beigezogen roorben ftnb, roährenb anberfetti bie 3Birt»
fdjaftioerbänbe bei ©rofeïapitali, ber ©rofelnbuftrie, bei
£> anbeiS unb Verîehri, ber Sanbroirtfdhaft unb audh ber
Arbeiterfchaft ctel beffer berüdEjldhtigt roorben ftnb. ©er
©eroerbeoerein glaubt oerlangen zu bürfen, baf) er îûnftig
in foldfjen audh für ben Çanbroerïer», ®eroerbe= unb Klein-
hanbelifianb roidhtigen gragen, ber roirlfdhaftltchen Be>

beutung bei Ahttelftanbei entfpredhenb, beffer gehört roerbe.
©abei roiH er bie fdhroterige Aufgabe nid)t oetïennen, bie
ben Behörben obliegt, in btefen außerordentlichen geiten
ben oerfdhtebenartigen gntereffen unb Anfprüdhen ber
Beoolîerung gerecht zu roerben.

©er SJtangel an Arbeititräften unb ber anbauernbe
äHilttärbtenft oeranlaßte oiele ©eîtionen ober beren 9Jtit=
glteber, bie gütfpradhe ber geulrallettung bei ©dhroeiz.
©eroerbeoereini bei ben zuftänbigen SAilitärbehörben um
Befretung ober Beurlaubung oon ©ienftpflidhtigen nach=
zufudhen. Qu ben metfien gälten îonnte etn oerftänbnii»
ootlei ©ntgegenîommeu ber ©eneralabjutantur îonftaltert
roerben.

3utgörberung ber ArbeitibefdEjaffung für
bai Çanbroerî tourbe im Qanuar 1916 bai eibgen.
Sllililärbepartement barauf aufmerîfam gemadht, tn roeldf)
oorbilblidher SBeife unb in roeldhem Umfange bie îrieg»
führenden ©taaten bai fpanbroetî bei Armeelteferungen
berücffidhtigen, unb um etn gleictjei Vorgehen erfudht.

SUandherlet Verhaublungen ber genlralleitung mit
Behörben befaßten jtdh ferner mit ber Befdhaffung
ber für ©eroetbe unb ©etailhanbel notroenbigen Sfioh»
urtb ^»ilfsftoffe, Sebeni= unb ©enußmittel unb
mit ber beffern BrMftdhtigung ber oon unfern ©eîtionen
organifterten ©intaufi » ©euoffenfdhaften gegenüber ben
©roffißen unb Konfumgenoffenfdhaften. ®ie genlraOeitung
beteiligte ftch ferner an Vorfcßlägen für bie Beftellung
ber Kommiffionen für bie Befdhäftigung ber /Internierten
unb mit ber Unterfudhung oon Befdhroetben eittei Betufi»
oetbanbei, baß einzelne Internierte zum ©dhaben ber
aufäßigen ©eroerbe befdhäftigt roerben — BefdEpcerben,

Jllnstr. schweiz. Handw.

n»» m-
^lîle Abfälle, welche sich bei der Verarbeitung

n Aluminium ergeben, sind den betreffenden Walz-
einem vom Politischen Departements zu be-

m ?enden Preise abzuliefern, sofern sie nicht im eigenen
-ffîebe verarbeitet werden und das Politische Depar-

k>^ Bewilligung von Ausnahmen nicht für ge-
"en hält. Die Walzwerke sind gehalten, die Abfälle

R, c? festgesetzten Preisgrenze anzunehmen. Eine
"Wveicherung von Abfällen ist nicht gestattet.

k»c ^ Engrosverkauf von Altaluminium und Sammel-
gebund^ ^ ^ Bewilligung der Aluminium-Kontrolle

Art. 6. Wer diesem Beschluß oder den vom Politischen
../paiement zu dessen Ausführung erlassenen Vorschriften
^'verhandelt. wird mit Fr. 50 bis zu Fr. 20.000
9 ußt oder mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen

?5^n verbunden werden. In besondern Fällen kann
si^rdem die Konfiskation der Waren verfügt werden.

Dìe Verfolgung und Beurteilung der über-
»...^llen liegt den kantonalen Gerichten ob. Der erste

j.
'àîtt des Bundesgesetzes vom 4. Februar 1853 über

,i àndesftrafrccht der Schweizerischen Eidgenossenschaft
A Anwendung.

^
Art. 8. Das Politische Departement ist jedoch be-

>ch"gt. Übertretungen der vom Bundesrat oder vom
epartement erlassenen Vorschriften oder Einzelverfü-

uîigen, gestützt auf Art. 6 htervor. in jedem einzelnen

tvNi etunggfalle und gegenüber jeder einzelnen der be-

» à Personen mit Buße bis auf Fr. 10.000 zu be-

erl ^ und damit die betreffenden Übertretungsfälle zu
»/mgen gder gher die Schuldigen den kompetenten
m^chtsbehörden zur Bestrafung zu überweisen. Der

"venentscheid des Departements ist ein endgültiger; er
mit Konfiskation der Waren verbunden werden.
Politische Departement kann den Tatbestand von

h? aus feststellen lassen oder aber die kantonalen Be-
rden mit einer Untersuchung beauftragen.
Art. 9. Soweit der Bundesratsbeschluß vom 23. De-

m^oer 1916 betreffend den Handel mit Altmetallen und
,,/^allabfällen fich auf Aluminiumabfälle und Altalumini-

tu bezieht, wird derselbe aufgehoben.
Art. 10. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

Uerkaus von Miminiiini. Aluminium ffaldfavnkaten
unü Hdsâllen von Miminium

(Verfügung des schweizerischen Politischen Departements
vom 11. Mai 1917.)

Auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 11. Mai
c> àr den Verkauf von Aluminium, Aluminium-
Halbfabrikaten, Abfällen von Aluminium und Alt-Alu-
""Mum wird verfügt:
». l Die Kontrolle über den Verkauf von Aluminium,

mminium Halbfabrikaten, Abfällen von Aluminium und
"aluminium wird von der „Schweizerischen Aluminium-

Kantrolle" in Bern ausgeübt.

iki îà Kontrollorganen des Politischen Departements
sà^derzeit Einsicht in die Bücher und Korrespondenzen

Zähren àllt ^ den Fabrik- und Lagerräumen zu ge-

Die Zuteilung des Aluminiums an die inländischen

9l->? erfolgt durch die genannte Kontrollstelle, wobei
- jungen zur Erstellung von Fabrikaten für den Gebrauch

m»
î>de in erster Linie zu berücksichtigen sind. Der

g./°?stten Kontrollstelle ist auch das Dispositionsrecht
êlsend die Halbfabrikate vorbehalten.

i?b° Verkauf von Aluminium in Barren und

», größere Bestellung oder Lieferung von Blech, Draht,
äugen, Röhren und dergleichen Halbfabrikaten ist der
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Aluminium-Kontrolle zur Genehmigung zu unterbreiten.
Von sämtlichen Fakturen ist ihr eine Preßkopie zuzustellen.

5. Der Höchstpreis für gewöhnliches Rohaluminium
von 98/99°/» wird auf Fr. 4.80 per KZ festgesetzt, mit
einem Zuschlag von 10 Rp. per kg; für U-Barren, 20 Rp.
für 1-Barren und 30 Rp. für Barren von besonderer
Reinheit (99/100°/»).

6. Abfälle, welche nicht im eigenen Betrieb verwendet
werden, müssen zu folgenden Höchstpreisen an dasjenige
Walzwerk, welches das Halbfabrikat geliefert hat, ab-
gegeben werden:

Abfälle von Reinaluminium: a) saubere Blechabfälle
Fr. 4 25 ; d) Drehspäne, Folienabfälle Fr. 4 —.

Abfälle von Aluminium Legierungen von mindestens
85^/» Reingehalt: 3.) Guß Fr. 3.70; d) Späne Fr. 3.—.

Der Höchstpreis für Altaluminium beträgt Fr. 4.—.
Der Höchstpreis für Halbfabrikate beträgt Fr. 1.—

per kg mehr als der Höchstpreis für das entsprechende
Rohaluminium.

7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden
nach Maßgabe des Bundesratsbeschlusses vom 11. Mai
1917 bestraft.

Gewerbesland und KrieismSNhi»en.
Im Jahresbericht des Schweiz. Gewerbe-

Vereins wird über diesen Gegenstand bemerkt, daß die
berufenen Wirtschaftsverbände des gewerblichen Mittel-
standes nicht immer oder oft nur in ungenügender Weise
zur Vorberatung oder Mitarbeit bei Maßnahmen für die

Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Volkswirtschaft
beigezogen worden sind, während anderseits die Wirt-
schaftsverbände des Großkapitals, der Großindustrie, des
Handels und Verkehrs, der Landwirtschaft und auch der
Arbeiterschaft viel besser berücksichtigt worden sind. Der
Gewerbeoerein glaubt verlangen zu dürfen, daß er künftig
in solchen auch für den Handwerker-, Gewerbe- und Klein-
Handels stand wichtigen Fragen, der wirtschaftlichen Be-
deutung des Mittelstandes entsprechend, besser gehört werde.
Dabei will er die schwierige Aufgabe nicht verkennen, die
den Behörden obliegt, in diesen außerordentlichen Zeiten
den verschiedenartigen Interessen und Ansprüchen der
Bevölkerung gerecht zu werden.

Der Mangel an Arbeitskräften und der andauernde
Militärdienst veranlaßte viele Sektionen oder deren Mit-
glieder, die Fürsprache der Zentrallettung des Schweiz.
Gewerbevereins bei den zuständigen Militärbehörden um
Befreiung oder Beurlaubung von Dienstpflichtigen nach-
zusuchen. In den meisten Fällen konnte ein Verständnis-
volles Entgegenkommen der Generaladjutantur konstatiert
werden.

ZurFörderung der Arbeitsbeschaffung für
das Handwerk wurde im Januar 1916 das etdgen.
Miliiärdepartement darauf aufmerksam gemacht, in welch
vorbildlicher Weise und in welchem Umfange die krieg-
führenden Staaten das Handwerk bei Armeelieferungen
berücksichtigen, und um ein gleiches Vorgehen ersucht.

Mancherlei Verhandlungen der Zentralleitung mit
Behörden befaßten sich ferner mit der Beschaffung
der für Gewerbe und Detailhandel notwendigen Roh-
und Hilfsstoffe, Lebens- und Genußmittel und
mit der bessern Brücksichtigung der von unsern Sektionen
organisierten Einkaufs - Genossenschaften gegenüber den
Grossisten und Konsumgenossenschaften. Die Zentrallettung
beteiligte sich ferner an Vorschlägen für die Bestellung
der Kommissionen für die Beschäftigung der Internierten
und mit der Untersuchung von Beschwerden eines Berufs-
Verbandes, daß einzelne Internierte zum Schaden der
ansäßigen Gewerbe beschäftigt werden — Beschwerden,
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bie fid) bei genauer information on zuftänbiger ©telle
al§ unrichtig errolefen. AnberfeftS tonnte fte auch einigen
(Seroerben, roeïcfje Langel an ArbeitSlräften haben. burdh
bie bejMten Kommiffionen becufStunbige internierte zu«
roenben.

_

Slit ber unerhörten VretSftetgerung aller Sebent
Wittel, welche ieben HauShalt, namentlich aber bie un-
bemittelten VoIfStlaffen empfhtblidh brüctt, machten auch
bie Anforberungen ber unfelbftänbig ©rroerbenben auf
eine angemeffene ©rhöhung ibreS ©tntommenS. Von Ve»
hörben unb prioaten Arbeitgebern roerben ftetsfort greffe
Dpfer gebracht sur Hebung beS allgemeinen VotftanbeS.
im Veroufjtfein ber fRoiroenbigtett, bah tn folcb ernften
.Reiten jeber beS anbern Saft mittragen folle, finb ben
Beamten, Angefüllten unb Arbeitern faft überaß Ve«
f o I b u n g S unbSohnerböbungen gewährt roorben.
Auch haben manche VerufSoerbänbe bie oeretnbarten Solpt«
tarife entfprechenb erhöht.

da jeboch non einiaen ©eroertfchatten febr roeitgebenbe
unb taum erfüllbare Anfprüche auf ©rljöbung ber Sohn«
tarife ober auf ©eroährung oon Teuerungszulagen gefteKt
würben, hielt e§ ber lettenbe AuSfdjuf? für angezeigt, [ich
ein Vifb über ben Umfang ber gemährten Bohnerhöhungen
SU perfchaffen. 3« biefem Rroecte rourben bie ©ettionen
mittelft Kretëfchrelben eingelaben, bie in ihrem Vereins«
gebiete non Vehörben, VetriebSlettungen ober VerufSoer«
bänben feit JahreSfrift gewährten VefolbmtgS» unb Sohn»
tariferböbungen ober Teuerungszulagen beîannt ju geben.

dtefe Umfrage hatte trots ber gefteüten turzen grift
einen befriebigenben ©rfolg. Vis ©nbe be§ JahreS gingen
130 Antworten ein. die ©rgebniffe boten ein fchöneS
Vilb ber OpferroiKiofett ber Veljörben roie ber Inbuftdellen
unb gewerblichen Arbeitgeber unb ihrem guten SBiUen,
ber Arbeiterfchaft beftmögüdh entgegen&ufommen.

SERit ber Kriegslage eng oerfnüpft roar auch bie 3Rit«
roirfung bei ber Heranziehung etneS tüchtigen 9^ a c£) -

rouchfeS jum ©anbroerî unb bei ber Söfung ber
grage, rote ber überfrembung nteler fpanbroerfe
(Seroerbe burch AuSlänber abgeholfen roerben tonnte ;
ferner bie Drganifation einer fadjtunbigen ^Berufsberatung;
bie gürtorge für bie nermehrte AuSbilbung non Arbeits«
träften in ftaat liehen 3Bertftätten unb bergleichen mehr.

der Bericht tnfipft an biefe überficht folgenbe Ve«
trachtungen: „Tiefe unb manch anbere roirtfchaftltche
folgen beS Krieges haben hoffentlich unfern ©taatS«
man item unb VMrtfcbaftSpolitiîern bie ©rfenntniS per«
L

o i? Wngft angeftrebte SRittel zur görberung
ber ^.etftunaSfähigtett unferer ©rroerbsftänbe bisher un«
beachtet geblieben finb, baß manche ©äumniS unb Unter»
laffung ftch nun bitter fühlbar macht unb bafi ber fünf»
tigen ©efehgebung unb 2Birtf<haftSpolitit nach bem Kriege
mannigfache neue Aufgaben roarten, bie man beizeiten
erroägen unb burchberaten tollte. Siele biefer neuen
Aufgaben roerben auch bem ©eroerbeftanb in petmef)ttem
9Raffe zu raten unb z« hanbeln geben. @r roirb fte um
fo beffer unb rafcher löfen tönnen, je mehr eS ihm ge=
lingt, feine noch lüctenljafte Drganifation auszubauen."

Uerbandsweseii.
©er jürihetifch taatosalc HanbroetlS«« u»b ©eroerbc«

Oerel« hat bem VolfSbl. oon SReilen" zufolge elnftimmia
befchloffen, ber nächften delegierten. Vcrfammlilngbte
Schaffung eines tantonalen ©etretariateS oor»
Zufchtagen unb jefet fchon bte ©chritte zur gtnanzterung
Ott fer Steuerung einzuleiten.

Kantonal » hetMifdjcr ©ewerfietag. Jn Sgff fanb
am 20. 9Jlai unter bem Vorfih oon Külling (©tel) ber

fantonaUbernifche ©eroerbetag ftatt. Jahresbericht unb
Rechnung rourben genehmigt unb als neuer Vorort
Vurgborf, mit Suchbruder S3aumgartner als Kan»
tonalpräfibent, gewählt, der Verbanb zählt 45 ©ettionen
mit 5676 fDîitgltebern. @S rourbe ein AttionSprogramm
Zuhanben ber ©ettionen aufgeteilt.

Rrbciferbcwepngen,
daS ftaatliche ©inignngSamt oon Safeï »Stobt

oeröffentlicht folgenbe Vetanntmadhung betreffenb einen

Nachtrag zum ©ipferoertrag. Jroifchen bem

©ipfermeifter» Verbanb Vafel unb bem 3®«*
lraloerbanb ber SRaler unb ©ipfer, ©eïtion Vafel,
©ipfer, ift folgenber Nachtrag zum fünfjährigen Arbeits«
oertrag oom April 1913 oeteinbart unb bem ©InigungS»
amt zur Kenntnis gebracht roorben:

1. der ©tunbenlohn für einen ©ipfer beträgt 85 ®(S
bie Teuerungszulage 35 ©IS. für einen Arbeitstag unb
20 ©ts. für einen halben Tag.

2. Tiefe Sohnerhöhung gilt oom 1. 3Jtai 1917 an
bis zum Ablauf beS gegenwärtigen ArbeitSoertrageS.

3. die ©eftion 93afel, ©ipfer, beS 3entraloerbanbeS
ber äRaler unb ©ipfer oerpflid^tet fidh, bafür zu fotgen,
bat im ©ipfergeroerbe auf bem Vlatje Vafel zu leinen
anbern, als zu ben im Vertrage unb im uotliegenben
Vadhtrage festgelegten Veblnaungen gearbeitet wirb.

Vafel, ben 14. 9Rai 1917.

Uer$cbiedene$.
KraBl<»oerficherKM0. Am oorle^ten ©otnStag tagte

tn Sern unter bem 93otfits beS dr. 91 üf en acht,
direltor beS SBunbeSamteS für ©ozialoerftcherung, bie

nom 23ollSroirtfdhaftSbepartement im Hlublict auf bie @ln=

führung ber Kcanfenoerfidjetung eingefe^te Kommiffion.
©ie behanbelte eine Anzahl fragen ber Vollziehung beS

VunbeSgefe^eS, fo bte Anträge ber ©chroeizerifdhen lln«
faßoerftcherungSanftalt tn Suzern über ben Tarif unb
bte Vergütung beS SWüheroaltS ber für bie Anfialt tätigen
anerlannten Kranlenlaffen, bte Umfchretbung ber für bie

Veredhnung ber ©ebirgSzufdhläge tn Vetracht faHenben
Kaffenmitglieber, bte Veblngung betreffenb bte Verwen»
bung ber ©ebirgSzufdhläge burch bie Kranlengelbtaffen,
bte ^Durchführung beS Verbotes ber Ü6eroetftdherung unb
bte Veredhnung ber Kranlenpflegetage erwerbsfähiger
Vattenten. gür bie Vehanblung non detailfragen, bte
tn ber tßlenarfthung nicht erfdhöpfenb befprodhen roerben
tonnten, rourbe eine ©ublommiffion beftellt. dte Kom«
miffion befaßte fidh etngehenb mit bem oom VunbeSamte
für ©ozialoerftcherung angeregten Ausbau ber ©o«
Zialoerfidheruna. dte Prüfung ber ftrage, ob bte

Anftrebung btefeS Ausbaues zurzett AuSftdht auf ©rfolg
habe, auf welche ©ebtete er ftch gegebenen ftaKeS er«
ftredfen foHe, unb rote bte SUÎittel bafür befchafft roerben
tönnen, rourben einer ©pezialtommiffion übertragen, die
Vehanblung ber weitem oom VunbeSamte aufgeworfenen
gragen nach ber 3mecfmäfjigfett, 3uläffigteit unb Art
ber görbetung oon SBohlfahrtSelnrichtungen burch bte

Krantentaffen rourbe wegen oorgerüetter Reit auf eine
fpatere ©i^ung oerfdhoben.

©aSotrforgung am rechten Jürichfeenfet. Am
14. SERai 1917 ift infolge ber oerbantenSroerten, tat»
träftigen Jnteroention beS Zürcher. VegterungSrateS eine

Verftänbigung zmifchen ben KonzeffionSge»
meinben unb bem ©aSroert SReilen A. ®. zu»
ftanbe getommen. dtefe Verftänbigung hat folgenben
StBortlaut :
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die sich bei genauer Information an zuständiger Stelle
als unrichtig erwiesen. Anderseits konnte sie auch einigen
Gewerben, welche Mangel an Arbeitskräften haben, durch
die bestellten Kommissionen berufskundiqe Internierte zu-
wenden.

Mit der unerhörten Preissteigerung aller Lebens-
nnttel, welcke ieden Haushalt, namentlich aber die un-
bemittelten Volksklassen empfindlich drückt, wachsen auch
die Anforderungen der unselbständig Erwerbenden auf
eine angemessene Erhöhung ihres Einkommens. Von Be-
börden und privaten Arbeitgebern werden stetsfort große
Opfer gebracht zur Hebung des allgemeinen Notstandes.
Im Bewußtsein der Notwendigkeit, daß in solch ernsten
Zeiten jeder des andern Last mittragen solle, sind den
Beamten, Angestellten und Arbeitern fast überall Be-
soldungs- undLohnerhöhungen gewährt worden.
Auch haben manche Berufsverbände die vereinbarten Lohn-
tarife entsprechend erhöht.

Da jedoch von einigen Gewerkschaften sehr weitgehende
und kaum erfüllbare Ansprüche auf Erhöhung der Lohn-
tarife oder auf Gewährung von Teuerungszulagen gestellt
wurden, hielt es der leitende Ausschuß für angezeigt, sich
ein Bild über den Umfang der gewährten Lohnerhöhungen
zu verschaffen. Zu diesem Zwecke wurden die Sektionen
mittelst Kreisschreiben eingeladen, die in ihrem Vereins-
gebiete von Behörden, Betriebsleitungen oder Berufsver-
bänden seit Jahresfrist gewährten Besoldungs- und Lohn-
tariferböhungen oder Teuerungszulagen bekannt zu geben.

Diese Umfrage hatte trotz der gestellten kurzen Frist
einen befriedigenden Erfolg. Bis Ende des Jahres gingen
130 Antworten ein. Die Ergebnisse boten ein schönes
Bild der Opferwilliakeit der Behörden wie der industriellen
und gewerblichen Arbeitgeber und ihrem guten Willen,
der Arbeiterschaft bestmöglich entgegenzukommen.

Mit der Kriegslage eng verknüpft war auch die Mit-
Wirkung bei der Heranziehung eines tüchtigen Nach-
Wuchses zum Handwerk und bei der Lösung der
Frage, wie der Überfremdung vieler Handwerke und
Gewerbe durch Ausländer abgeholfen werden könnte;
ferner die Organisation einer sachkundigen Berufsberatung;
die Fürsorge für die vermehrte Ausbildung von Arbeits-
kräften in staatlichen Werkstätten und dergleichen mehr.

Der Bericht knüpft an diese Übersicht folgende Be-
trachtungen: ..Diese und manch andere wirtschaftliche
Folgen des Krieges haben boffentlich unsern Staats-
nànern und Wirtschaftspolitikern die Erkenntnis ver-

»'
viele längst angestrebte Mittel zur Förderung

der ^eistunasfähigkeit unserer Erwerbsstände bisher un-
beachtet geblieben sind, daß manche Täumnis und Unter-
lassung sich nun bitter fühlbar macht und daß der künf-
t'gen Gesetzgebung und Wirtschaftspolitik nach dem Kriege
mannigfache neue Aufgaben warten, die man beizeiten
erwägen und durchberaten sollte. Viele dieser neuen
Aufgaben werden auch dem Gewerbestand in vermehrtem
Maße zu raten und zu handeln geben. Er wird sie um
so besser und rascher lösen können, je mehr es ihm ge-
lingt, seine noch lückenhafte Organisation auszubauen."

lkkdanOLMtt«.
Der zürcherisch kautouale Handwerks-und Gewerbe-

verein hat dein Volksbl. von Meilen" zufolge etnstimmia
beschlossen, der nächsten Delegierten-Versammlung die
Schaffung eines kantonalen Sekretariates vor-
zuschlagen und jetzt schon die Schritte zur Finanzierung
dieser Neuerung einzuleiten.

Kantonal-bernischer Gewerbetag. In Lyß fand
am 20. Mai unter dem Vorsitz von Külling (Viel) der

kantonal-bernische Gewerbetag statt. Jahresbericht und
Rechnung wurden genehmigt unk als neuer Vorort
Burgdorf, mit Buchdrucker Baumgartner als Kan-
tonalpräsident, gewählt. Der Verband zählt 45 Sektionen
mit 5676 Mitgliedern. Es wurde ein Aktionsprogramm
zuhanden der Sektionen aufgestellt.

MbeitelbevegWgen.
Das staatliche Einignngsamt von Basel-Stadt

veröffentlicht folgende Bekanntmachung betreffend einen

Nachtrag zum Gipservertrag. Zwischen dem

Gipsermeister-Verband Basel und dem Zen-
tralverband der Maler und Gipser, Sektion Basel,
Gipser, ist folgender Nachtrag zum fünfjährigen Arbeits-
vertrag vom April 1913 vereinbart und dem Etnigungs-
amt zur Kenntnis gebracht worden:

1. Der Stundenlohn für einen Gipser beträgt 85 Cts
die Teuerungszulage 35 Eis. für einen Arbeitstag und
20 Cts. für einen halben Tag.

2. Diese Lohnerhöhung gilt vom 1. Mai 1917 an
bis zum Ablauf des gegenwärtigen Arbeitsvertrages.

3. Die Sektion Basel, Gipser, des Zentralverbandes
der Maler und Gipser verpflichtet sich, dafür zu sorgen,
daß im Gipsergewerbe auf dem Platze Basel zu keinen
andern, als zu den im Vertrage und im vorliegenden
Nachtrage festgelegten Bedingungen gearbeitet wird.

Basel, den 14. Mai 1917.

lwîààîî.
Kraukeuoersicheruug. Am vorletzten Samstag tagte

in Bern unter dem Vorsitz des Herrn Dr. Rüfenacht,
Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung, die

vom Volkswirtschaftsdepartement im Hinblick auf die Ein-
führung der Krankenversicherung eingesetzte Kommission.
Sie behandelte eine Anzahl Fragen der Vollziehung des
Bundesgesetzes, so die Anträge der Schweizerischen Un-
fallversicherungsanstalt in Luzern über den Tarif und
die Vergütung des Mühewalts der für die Anstalt tätigen
anerkannten Krankenkassen, die Umschreibung der für die

Berechnung der Gebirgszuschläge in Betracht fallenden
Kassenmitglieder, die Bedingung betreffend die Verwen-
dung der Gebirgszuschläge durch die Krankengeldkassen,
die Durchführung des Verbotes der Überversicherung und
die Berechnung der Krankenpflegetage erwerbsfähiger
Pattenten. Für die Behandlung von Detailfragen, die
in der Plenarsitzung nicht erschöpfend besprochen werden
konnten, wurde eine Subkommission bestellt. Die Kom-
mission befaßte sich eingehend mit dem vom Bundesamte
für Sozialversicherung angeregten Ausbau der So-
zialversicheruna. Die Prüfung der Frage, ob die
Anstrebung dieses Ausbaues zurzeit Aussicht auf Erfolg
habe, auf welche Gebiete er sich gegebenen Falles er-
strecken solle, und wie die Mittel dafür beschafft werden
können, wurden einer Spezialkommission übertragen. Die
Behandlung der weitern vom Bundesamte aufgeworfenen
Fragen nach der Zweckmäßigkett, Zulässigkeit und Art
der Förderung von Wohlfahrtseinrichtungen durch die
Krankenkassen wurde wegen vorgerückter Zeit auf eine
spätere Sitzung verschoben.

Gasversorgung am rechte« Zürichseeufer. Am
14. Mai 1917 ist infolge der verdankenswerten, tat-
kräftigen Intervention des zürcher. Regierungsrates eine

Verständigung zwischen den Konzessionsge-
meinden und dem Gaswerk Meilen A.-G. zu-
stände gekommen. Diese Verständigung hat folgenden
Wortlaut:
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